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Erwägungen

E. 1
Die Parteien heirateten am tt. September 2004 in Winterthur. Aus der Ehe entstammen die
Kinder C._____, geb. tt.mm.2006, und D._____, geb. tt.mm.2009 (act. 3). Seit 25. März
2011 leben die Parteien getrennt. Das Getrenntleben wurde mit Urteil des Bezirksgerichts
Andelfingen vom 11. Mai 2011 bewilligt (act. 4/1).

E. 2
Mit Eingabe vom 25. März 2013 machte der Kläger die Scheidungsklage am Bezirksgericht
Winterthur anhängig (act. 1). Wegen eines bei der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde Bezirke Winterthur und Andelfingen hängigen Verfah- rens
betreffend Kindesschutzmassnahmen sistierte die Vorinstanz das Verfahren sogleich (act.
5). Nach dem rechtskräftigen Abschluss jenes Verfahrens betref- fend
Kindesschutzmassnahmen wurde dem Kläger mit Verfügung vom 13. April 2015 Frist zur
Klagebegründung angesetzt. Nach der Erstattung der Klagebe- gründung (act. 25) und der
Klageantwort (act. 30) wurde am 12. Januar 2016 die Hauptverhandlung durchgeführt
(Prot. I S. 6 ff.). Am 16. Februar 2016 fand die

- 13 - Anhörung der Kinder statt (act. 50), zu der die Parteien schriftlich Stellung nah- men
(act. 54 und 55). An der Instruktionsverhandlung vom 1. März 2016 reichten die Parteien
eine Vereinbarung betreffend das Güterrecht ein und schlossen eine Teilkonvention über
sämtliche weiteren Nebenfolgen mit Ausnahme der elterli- chen Sorge (Prot. I S. 16 ff., act.
58, act. 60).

E. 3
Das Urteil vom 18. April 2016 (act. 64) wurde den Parteien zunächst unbe- gründet eröffnet
und sodann auf Ersuchen der Beklagten (act. 66) begründet. Die begründete Ausfertigung
erhielten die Parteien am 17. August 2016 (act. 68). Mit der Eingabe der Beklagten vom 13.
September 2016 (act. 70) ist die Berufungs- frist gewahrt.

E. 4
Die Berufung bezieht sich auf die elterliche Sorge und das Besuchsrecht. Die Beklagte
verlangt die alleinige Zuteilung der elterlichen Sorge und eine Ein- schränkung des
Besuchsrechts. Die übrigen Teile des vorinstanzlichen Urteils wurden nicht angefochten
und sind demnach mit Ablauf der Rechtsmittelfrist am 16. September 2016 in Rechtskraft
erwachsen. Davon ist Vormerk zu nehmen.

E. 5
Als Begründung für die Dauerhaftigkeit des Konflikts verweist die Beklagte darauf, dass
die Trennung im Jahr 2011 erfolgt sei, was ja bereits auf einen be- stehenden Konflikt
schliessen lasse. Die Zeit bis heute sei geprägt von verschie- denen behördlichen und



gerichtlichen Verfahren (act. 70 S. 13). Sie behauptet, auch die Vorinstanz gehe in ihrer
Urteilsbegründung von einem chronischen Dau- erkonflikt aus (act. 70 S. 5).

- 18 - Die Vorinstanz bezeichnete das Verhältnis der Parteien als "von gewissen Zer-
würfnissen überschattet", was noch nicht auf einen chronischen Dauerkonflikt deutet, und
verwies darauf, dass juristische Auseinandersetzungen nicht geeignet sind, eine
Konfliktsituation darzustellen, welche die Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts
verunmöglichen (act. 72 S. 13 m.H. auf BGE 142 III 1 E. 3.5). Dass die Eltern in
juristischen Verfahren einander widersprechende Anträge in Bezug auf das Sorgerecht und
andere Punkte stellen, liegt in der Natur eines kontradik- torischen Verfahrens und ist für
sich allein noch kein Grund für eine Alleinzutei- lung der elterlichen Sorge (BGer
5A_412/2015 vom 26. November 2015, E. 7.2). Das gilt auch für negative Bemerkungen
über die Gegenpartei im Rahmen von gerichtlichen Verhandlungen oder Rechtsschriften,
worüber sich die Beklagte be- klagt (act. 70 S. 9). Solche Verletzungen, die sich die
Parteien selbst oder über ih- re Vertreter zufügen, sind unerfreuliche Begleiterscheinungen
von strittig geführ- ten Prozessen, die wenn möglich vermieden, aber auch nicht unnötig
dramatisiert werden sollten. Solange solche Emotionen im Gerichtssaal bleiben und nicht
aus- serhalb ausgetragen werden, halten sich die schädlichen Auswirkungen auf die Kinder
in Grenzen. Um keine falschen Anreize zu setzen, sollten Verhaltenswei- sen, die zur
Eskalation des Konflikts beitragen, nicht mit Konsequenzen sanktio- niert werden, die ihren
Urheber belohnen. Erfahrungsgemäss führt der Abschluss der gerichtlichen
Auseinandersetzungen ungeachtet der Dauer und Intensität der vorangehenden
Auseinandersetzung kurz- oder mittelfristig zu einer Beruhigung der Situation und
ermöglicht einen sachlicheren Umgang, wovon auch die Kinder profitieren. Liegen keine
zusätzli- chen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Konflikt auch nach dem Abschluss des
Verfahrens mit unveränderter Intensität fortdauern würde, fehlt es daher am Merkmal der
Dauerhaftigkeit. Der pessimistischen Annahme der Beklagten, aufgrund der langen
Konfliktsituati- on sei ein Ende der Konflikte auch nach Rechtskraft der Scheidung nicht in
Sicht (act. 70 S. 7 und S. 12), ist vor diesem Hintergrund zu widersprechen. Erst wenn der
Konflikt entgegen dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nach Abschluss des
Scheidungsverfahrens unverändert andauern sollte, wäre von einem chronischen

- 19 - Konflikt auszugehen, wobei aber auch dann noch zu prüfen wäre, ob der Konflikt so
geartet ist, dass eine Alleinzuteilung der elterlichen Sorge geeignet erschiene, Abhilfe zu
schaffen. Für eine solche Feststellung ist es im Moment zu früh.

E. 6
Als weiteren Grund für ihre Annahme der Dauerhaftigkeit der Konflikte er- wähnt die
Beklagte die Befindlichkeit der Kinder, die sich in der gerichtlichen An- hörung der Kinder
und dem Bericht der Beiständin widerspiegle (act. 70 S. 7 m.H. auf act. 50 und 53). Den
erwähnten Aktenstücken entnimmt die Beklagte, dass sich die Kinder beim Kläger nicht
wohlfühlten und dass sie heute in seiner Gegenwart in einem Klima der Anspannung und
Vorsicht lebten. Das führt sie auf die gemeinsame elterliche Sorge zurück, die voraussetze,
dass die Eltern im Kontakt miteinander gemein- same Entscheidungen träfen, da jeder
Kontakt der Parteien die alten unbearbeite- ten Konflikte wieder aufleben lasse und den
Kläger veranlasse, seine abwertende Haltung gegenüber der Beklagten zum Ausdruck zu
bringen, was für die Kinder dadurch spürbar werde, dass der Druck bei den Eltern steige
und sich die Stim- mung verschlechtere. So wirkten sich die elterlichen Konflikte bei
gegenwärtig be- stehender gemeinsamer elterlicher Sorge auf das Wohlbefinden der Kinder



aus. Wie die Vorinstanz zur Überzeugung komme, dass sich dies in Zukunft ändere, sei
nicht nachvollziehbar (act. 70 S. 5 f.). Bei der Alleinzuteilung der elterlichen Sorge an die
Beklagte würden sich die An- lässe für gemeinsame Entscheidungen auf die Gestaltung des
Besuchsrechts re- duzieren und grundsätzlich reduzierten sich damit auch die
Gelegenheiten, die Anlass böten, dass die Konflikte wieder aufträten und damit
Auswirkungen auf das Kindeswohl hätten (act. 70 S. 8). Aus der E-Mail Korrespondenz der
Parteien leitete die Vorinstanz ab, die Parteien seien sehr wohl in der Lage, sachlich über
Themen zu diskutieren, wie sie es auch bei der Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts
müssten, auch wenn sie ihre Gesprächskultur in Zukunft noch verbessern müssten.
Grundsätzliche und unüberwindbare Streitigkeiten seien nur in Bezug auf die
Kinderbetreuung akten-

- 20 - kundig, über die sich die Parteien indes mit der Scheidungskonvention geeinigt hätten
(act. 72 S. 14). Diesen Befund stellt die Beklagte nicht in Abrede, sondern sie anerkennt
aus- drücklich, dass sich die konflikthafte Situation zwischen den Parteien im Thema der
Kinderbetreuung konzentriere. Dass die Parteien bei unterschiedlichen Auf- fassungen
betreffend die Kinder nicht zu gemeinsamen Entscheidungen kämen, zeige die
Vergangenheit betreffend das Besuchsrecht. Sie hält der Vorinstanz je- doch vor, sie
verkenne, dass mit Abschluss des Scheidungsverfahrens und der Regelung des Güterrechts
und des Unterhalts keine Themen ausser der Kinder- betreuung zu diskutieren sein würden
(act. 70 S. 12 und S. 14). Die elterliche Sorge umfasst das Aufenthaltsbestimmungsrecht,
die gesetzliche Vertretung, die Erziehung und die Verwaltung des Vermögens des Kindes.
Der persönliche Verkehr zum getrennt lebenden Elternteil fällt hingegen nicht darun- ter.
Worüber sich die Parteien laut der eigenen Darstellung der Beklagten nicht einig sind,
beschlägt den Umfang und die Ausübung des Besuchsrechts des Klä- gers und nicht die
elterliche Sorge. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Allein- zuteilung der elterlichen
Sorge in Bezug auf die von der Beklagten bezeichneten Probleme eine Verbesserung
bringen würde, welche eine solche Massnahme rechtfertigen würde (vgl. BGE 141 III 472
E. 4.6). Dass die von der Vorinstanz angeführte Einigung über die Kinderbetreuung nach-
träglich dahin gefallen ist, wie der Antrag der Beklagten zum Besuchsrecht zeigt (act. 70 S.
13 f.), wirkt sich daher von vornherein nicht auf die Zuteilung der elter- lichen Sorge aus, so
dass darauf an dieser Stelle nicht eingegangen werden muss. Dass der Sohn C._____ zurzeit
Mühe habe, beim Vater zu übernachten, was die Beklagte als Novum zur Bestätigung ihres
Standpunkts einführt (act. 70 S. 9), betrifft ebenfalls das Besuchsrecht und nicht die
elterliche Sorge, und ist daher für den Entscheid über die Zuteilung der elterlichen Sorge
nicht von Belang. Im Übrigen beschränkt sich die Beklagte, wie schon vor Vorinstanz, auf
generelle Verweise auf die Konflikte der Parteien, so dass der Befund der Vorinstanz, dass

- 21 - Konflikte, welche die Ausübung der elterlichen Sorge beschlagen, kaum akten-
kundig wären (act. 72 S. 14 f.), nach wie vor Bestand hat.

E. 7
Die Beklagte bezeichnet die gemeinsame elterliche Sorge als Farce oder Makulatur.
Aufgrund ihrer unüberbrückbaren Konflikte könnten die Parteien eben gerade nicht
gemeinsam für die Kinder entscheiden. Dass auch während der Trennung die gemeinsame
elterliche Sorge von Gesetzes wegen bestand und funktionierte, sei kein Argument, da nach
der Trennung im Jahre 2011 die Beklag- te trotz gemeinsamer elterlicher Sorge faktisch alle
Entscheidungen alleine habe treffen müssen. Sie habe den Kläger jeweils informiert, aber
dieser habe sich an keiner Entscheidung aktiv beteiligt. Aus der Passivität eines Elternteils



könne nicht geschlossen werden, dass die Eltern in den wesentlichen Dingen kooperier- ten.
Es sei nicht zu erwarten, dass das nach der Scheidung anders sein werde (act. 70 S. 4 und S.
8). Die Klagen über die Passivität des Klägers scheinen der Befürchtung der Beklag- ten zu
widersprechen, dass die Konflikte bei jedem zu besprechenden Thema, welches die Kinder
betreffe, erneut entflammt und sich schädlich auf das Kindes- wohl auswirken würden (act.
70 S. 7 f.). Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man sich an die oben getroffene
Feststellung erinnert, dass sich allfällige Konflikte auf den Bereich des Besuchsrechts
konzentrieren, welche durch die Darstellung der Beklagten bestätigt wird. Zugleich zeigt
diese Darstellung, dass die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge im Alltag
funktioniert, dass der Informations- fluss gewährleistet ist und notwendige Entscheidungen
(wenn auch nur, aber im- merhin stillschweigend) getroffen werden können, ohne dass es
zu einer Blocka- de kommt. Der von der Beklagten formulierte Wunsch nach mehr
Austausch erscheint ange- sichts der von ihr in anderem Zusammenhang geschilderten
Spannungen unrea- listisch und konfliktträchtig. Dass sich der Kläger laut der Schilderung
der Beklag- ten zurücknimmt und auf die aktive Ausübung seines Mitspracherechts
verzichtet, lässt sich demgegenüber als positiver Beitrag zum Funktionieren der gemeinsa-
men elterlichen Sorge verstehen. Diese Haltung - dass er seine Bedürfnisse zu- rücksteckt
und sich zurückzuzieht, um die Situation zu entschärfen und die Kinder

- 22 - nicht zusätzlich zu belasten - erwähnt auch das Gutachten (act. 16/16 S. 44). Da- raus
kann die Beklagte mit Bezug auf die elterliche Sorge nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E. 8
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, welche die
Gerichtspraxis für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge entwi- ckelte. Die Dauer und
die Intensität der gerichtlichen Auseinandersetzung der Parteien genügen nicht als
Begründung für diesen Antrag. Die konkret behaupte- ten Konflikte beziehen sich auf das
Besuchsrecht, so dass von einer Alleinzutei- lung der elterlichen Sorge keine Verbesserung
zu erwarten ist. Was über den An- wendungsbereich der elterlichen Sorge berichtet wird,
zeigt hingegen, dass In- formationen fliessen und notwendige Entscheidungen getroffen
werden können. Im Übrigen äussert die Beklagte allgemeine Befürchtungen und wiederholt
Miss- brauchsvorwürfe, welche durch die Untersuchungen der Strafverfolgungsbehör- den
ausgeräumt wurden. Demnach ist der Antrag der Beklagten auf alleinige Zuteilung der
elterlichen Sor- ge abzuweisen und die Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge
durch die Vorinstanz zu bestätigen. Dieses Ergebnis entspricht der Empfehlung des
Gutachtens des Forensischen Instituts Ostschweiz, wie die Vorinstanz festhielt (act. 72 S.
12 m.H. auf act. 16/16 S. 49). Das übersieht die Beklagte, wenn sie schliesst, der Kläger sei
zur Ausübung der elterlichen Sorge nicht geeignet, weil ihm das Gutachten die
Erziehungsfähigkeit nur im Rahmen des Besuchsrechts zuspricht (act. 70 S. 9 m.H. auf act.
16/16 S. 44). In welchem Mass die Beklagte selbst für die von ihr zur Begründung ihres
Antrags angeführten Probleme verantwortlich ist und ob eine Übertragung der alleinigen
elterlichen Sorge unter diesen Umständen überhaupt in Frage käme (vgl. dazu BGE 142 III
197 E. 3.7), kann unter diesen Umständen offen bleiben. B. Persönlicher Verkehr 1. Im
Rahmen der Scheidungskonvention vom 15. April 2016 hatten sich die Parteien über den
persönlichen Verkehr des Klägers zu seinen Kindern umfas-

- 23 - send geeinigt. Unter Verweis auf das Gutachten des Forensischen Instituts Ost-
schweiz, das die Erziehungsfähigkeit des Klägers im Rahmen des Besuchsrechts als
gegeben beurteilte, erachtete die Vorinstanz diese Regelung als angemessen und



genehmigte sie (act. 72 S. 15 m.H. auf act. 16/16 S. 44). 2. In ihrer Berufung erklärt die
Beklagte, wegen zwischenzeitlich aufgetretener Probleme sei sie mit dem vereinbarten
Besuchsrecht nicht mehr einverstanden und halte an ihren ursprünglichen Anträgen fest. Im
Anwendungsbereich der Un- tersuchungsmaxime müsse eine Vereinbarung über das
Besuchsrecht angepasst werden können, wenn sich die Verhältnisse änderten und die
ursprüngliche Ver- einbarung nicht im Kindeswohl sei (act. 70 S. 13). 3. Anders als eine
umfassende Einigung über die Scheidung und ihre Folgen i.S. von Art. 111 ZGB, die bis
zur Bestätigung in der gerichtlichen Anhörung wi- derrufen werden kann, sind die Parteien
durch eine Vereinbarung über die Schei- dungsfolgen, die sie in einem Verfahren nach Art.
112 ZGB schliessen, gebun- den. Eine Partei kann ihre Zustimmung zu einer solchen
Vereinbarung daher nicht widerrufen, sondern lediglich dem Gericht beantragen, diese
nicht zu genehmigen (BGer 5C.270/2004 vom 14. Juli 2005 m.H. auf BBl 1996 I 141). 4.
Die von der Vorinstanz genehmigte Vereinbarung der Parteien sieht mittel- fristig für den
Kläger im Verhältnis zu beiden Kinder ein Besuchsrecht an zwei Wochenenden im Monat
mit einer Übernachtung, ein Ferienbesuchsrecht wäh- rend zwei Schulferienwochen sowie
ein Feiertagsbesuchsrecht abwechslungs- weise an Weihnachten und Ostern oder an
Neujahr und Pfingsten vor. Im Verhältnis zur Tochter D._____ beschränkt sich das
Besuchsrecht zu Beginn auf einen Tag an zwei Wochenenden im Monat ohne
Übernachtung. Ein Ferien- besuchsrecht ist nicht vorgesehen. Der Ausbau des
Wochenendbesuchsrechts auf zwei Tage mit einer Übernachtung und die Einführung eines
Ferienbesuchs- rechts wie beim Bruder C._____ wird der Beiständin übertragen und soll bis
spä- testens am 1. August 2017 geschehen.

- 24 - Langfristig (nach Möglichkeit ab 1. August 2018, spätestens ab 1. August 2019) soll
das Ferienbesuchsrecht mit beiden Kindern auf drei Wochen ausgedehnt werden. 5. Diese
Regelung möchte die Beklagte im Verhältnis zu beiden Kindern erset- zen durch ein
Besuchsrecht an zwei Wochenenden im Monat ohne Übernach- tung, das ab dem
vollendeten 12. Lebensjahr auf zwei Tage mit Übernachtung ausgedehnt werden soll (act.
70 S. 2). Ein Feiertags- und Ferienbesuchsrecht soll entfallen, was die Beklagte vor
Vorinstanz mit der Ablehnung von Übernachtun- gen beim Kläger erläuterte (act. 34 S. 9).
Zur Begründung dieser Anträge schreibt die Beklagte, C._____ habe erhebliche Probleme
mit den Übernachtungen beim Kläger und möchte gleich wie die Schwester am
Samstagabend zurück zur Mutter, wenn er Heimweh habe. Beide Kinder hätten nichts
dagegen, tagsüber Aktivitäten mit dem Vater zu teilen, seien aber in der Nacht lieber zu
Hause, weil sie beim Vater keine Vertrautheit fänden. C._____ möchte auch nicht mit dem
Vater über einen Zeitraum von einer Woche in die Ferien. C._____ könne nicht gezwungen
werden, gegen seinen Willen beim Vater zu nächtigen. Er müsse die Möglichkeit haben,
seine Bedürfnisse anzumel- den, und habe Anspruch darauf, gehört zu werden. Sie habe
versucht, mit dem Kläger eine vorübergehende Lösung zu finden, was von diesem
vehement abge- lehnt worden sei. Sie stellt in Abrede, dass sie C._____ beeinflusse (act. 70
S. 13). 6. Die Rechtswirklichkeit geht bei der Regelung des Besuchsrechts in die Rich- tung
einer hälftigen Aufteilung der Freizeit. Ausser bei Kleinkindern umfassen die
Besuchskontakte in aller Regel auch Übernachtungen (Schwenzer / Comtier, BSK, Art. 273
ZGB N 14 f.). Was der Beklagten vorschwebt, stellt im Vergleich dazu eine dauerhafte
Einschränkung des Kontakts des Klägers zu den mittlerwei- le 10- und 7-jährigen Kindern
dar. Das entspricht im Allgemeinen nicht dem Kin- deswohl. Eine solche Regelung verlangt
daher nach einer konkreten Rechtferti- gung, weshalb es sich in diesem konkreten Einzelfall
anders verhält.



- 25 - Die von der Beklagten beschriebenen Schwierigkeiten stellen Begleiterscheinun- gen
des Wiederaufbaus des Besuchsrechts dar, der notwendig wurde, weil "auf- grund des
Strafverfahrens gegen den Vater (…) das väterliche Besuchsrecht fak- tisch sistiert" wurde,
wie die KESB Bezirke Winterthur und Andelfingen in ihren Entscheiden vom 6. Juni 2014
schreibt, in denen sie den schrittweisen Wieder- aufbau des Besuchsrechts vorsah und zur
Unterstützung dieses Prozesses eine Besuchsbeistandschaft errichtete (act. 9 S. 5 ff.; act. 10
S. 5 ff.). Die Ungleichbehandlung der Kinder, die laut der Beklagten Probleme verursacht,
ist die Konsequenz davon, dass das Besuchsrecht des Klägers zu D._____ stär- ker
eingeschränkt wurde als dasjenige zu C._____, weil der Verdacht des sexuel- len
Missbrauchs nur die Beziehung zu ihr betraf. Es gibt grundsätzlich zwei Mög- lichkeiten,
diese Differenz zu beseitigen: entweder indem die Einschränkung des Besuchsrechts zu
D._____ aufgehoben wird oder indem diese Einschränkung auf das Besuchsrecht zu
C._____ übertragen wird. Mit der Einschränkung des Besuchsrechts zu C._____ auf einen
Tag würde der Antrag der Beklagten diese Ungleichbehandlung zwar vorerst beseitigen.
Mit dem Ausbau des Besuchsrechts auf zwei Tage am Wochenende ab Vollendung des

E. 12
Lebensjahrs würde jedoch erneut eine Ungleichbehandlung entstehen. Mit dem im Urteil
der Vorinstanz vorgesehenen schrittweisen Wiederausbau des Be- suchsrechts verschwindet
diese Ungleichbehandlung hingegen definitiv (spätes- tens im August 2017, wenn das
Wochenendbesuchsrecht im Verhältnis zu D._____ auf zwei Tage mit Übernachtung
ausgedehnt werden soll). 7. Aus dem Umstand, dass es C._____ ist, der Schwierigkeiten
hat, scheint die Beklagte abzuleiten, dass sein Besuchsrecht eingeschränkt werden sollte.
Wie die nachfolgenden Überlegungen zeigen, ist dieser Schluss jedoch keineswegs
zwingend und erscheint eine Ausdehnung des Besuchsrechts von D._____ genau so gut
geeignet, die geschilderten Probleme zu lösen. Trennen sich die Eltern und wechseln die
Kinder von einem Elternteil zum andern, bleiben die Geschwister, die dieses Schicksal
teilen, die einzigen konstanten Be- zugspersonen. Die Geschwisterbeziehung erhält daher
tendenziell eine noch

- 26 - grössere Bedeutung als bei Kindern aus sogenannt intakten Familien. Ausser bei
einem grösseren Altersunterschied und stark unterschiedlichen Interessen sollten daher
Geschwister bei der Ausübung des Besuchsrechts nicht getrennt werden. Würde die
Trennung aufgehoben und C._____ während des ganzen Besuchs- rechts von D._____
begleitet, würde nicht nur die von C._____ empfundene Un- gleichbehandlung zu seiner
Schwester verschwinden, sondern er müsste auch nicht mehr alleine die emotionale Brücke
zwischen Mutter und Vater überqueren (vgl. dazu FamKomm Scheidung / Schreiner, Anh.
Psych N 212 ff.). Das stimmt mit den Aussagen der Kinder überein. So äusserte C._____
gegen- über der Beiständin, dass ihm lieber wäre, wenn seine Schwester D._____ mit ihm
das Wochenende beim Vater verbringen würde (act. 57 S. 1). D._____ erklär- te in der
gerichtlichen Anhörung, dass sie sich vorstellen könne, zusammen mit ihrem Bruder bei
ihrem Vater zu übernachten, und dass sie auch zusammen mit ihrem Bruder und ihrem
Vater in die Ferien gehen möchte (act. 50 S. 2 f.). Wenn die Schwester mitkommt, was nach
dem Urteil der Vorinstanz spätestens ab 1. August 2017 der Fall sein sollte, kann sich
C._____ vielleicht auch vorstel- len, eine ganze Ferienwoche mit dem Vater zu verbringen.
Und wenn nicht, so lässt sich dem gegenüber der Beiständin geäusserten Wunsch von
C._____, für Ferien nicht länger als drei Tage zum Kläger zu gehen (act. 57 S. 2), im
Rahmen der Vereinbarung der Parteien durchaus Rechnung tragen, indem die zwei Feri-



enwochen mit dem Kläger auf vier halbe Wochen oder mehrere verlängerte Wo- chenenden
aufgeteilt werden, so dass auch dieser Einwand der Genehmigung der Vereinbarung der
Parteien nicht entgegensteht. 8. Die Beklagte legt nicht dar, weshalb die von den Parteien
geschlossene Vereinbarung mit dem Fernziel eines (vor dem Hintergrund der
Rechtswirklichkeit) nicht besonders ausgedehnten Besuchsrechts mit Blick auf das
Kindeswohl nicht genehmigt werden kann. Wie aufgezeigt wurde, verschwindet die von der
Beklag- ten zur Begründung für ihren Antrag angeführte Ungleichbehandlung der Kinder,
welche zu Problemen führte, nach der vereinbarten Regelung in absehbarer Zeit von selbst,
so dass kein Handlungsbedarf besteht.

- 27 - Und sollten dennoch weiterhin Schwierigkeiten auftreten, steht die Beiständin zur
Verfügung, der die Vorinstanz den Auftrag erteilte, das Besuchsrecht zu überwa- chen, bei
Konflikten zu vermitteln sowie unter Einbezug aller Beteiligten die Moda- litäten des
genehmigten Besuchsrechts festzulegen und dieses jeweils der verän- derten Situation
anzupassen (act. 72 S. 23 Disp.-Ziff. 5). Die Beiständin selbst hatte in ihrem schriftlichen
Bericht vom 13. April 2016 zu- handen der Vorinstanz ein aufbauendes Besuchsrecht
empfohlen, das Rücksicht nehme auf die Befindlichkeit und Abwehr, die D._____ nach wie
vor in Bezug auf den Vater äussere (act. 57 S. 3). Indem die von der Vorinstanz genehmigte
Ver- einbarung der Parteien für den angestrebten Ausbau des Besuchsrechts kein starres
Datum setzt und die Umsetzung in die Hände der Beiständin legt, deren Stellungnahme
zeigt, dass sie die Bedenken der Beklagten Ernst nimmt, beweist sie Augenmass und trägt
den Interessen der Parteien und dem Kindeswohl an- gemessen Rechnung. Damit die
Beiständin ihre Aufgabe erfüllen kann, muss sie von den Parteien rechtzeitig einbezogen
werden. Die Beklagte macht geltend, sie habe versucht, mit dem Kläger eine
vorübergehende Lösung für Probleme mit dem Besuchsrecht zu finden, was der Kläger mit
Vehemenz abgelehnt habe (act. 70 S. 13). Soweit ersichtlich, erhielt die Beiständin den in
diesem Zusammenhang entstandenen Mailverkehr der Parteien (act. 71/4) nur in Kopie. Sie
konnte diesen Prozess somit nur beobachten und nachträglich reagieren, aber nicht steuernd
eingreifen. Die- ses Beispiel taugt daher nicht, um die Nutzlosigkeit der Beistandschaft und
das Ungenügen der von den Parteien geschlossenen Vereinbarung darzutun. 9. Die von den
Parteien am 15. April 2016 vereinbarte Besuchsrechtsregelung ist daher zu genehmigen.
Die von der Beklagten nachträglich gegen die von ihr selbst geschlossene Vereinbarung
vorgebrachten Einwände überzeugen nicht. Die Vereinbarung, die einen Ausbau des
Besuchsrechts vorsieht, ist genügend flexibel formuliert, um zukünftigen Entwicklungen,
die nie restlos voraussehbar sind, angemessenen Rechnung zu tragen. Dabei ist
insbesondere auf die Rolle der Beiständin hinzuweisen, die den Auftrag hat, bei Konflikten
zwischen den Par-
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Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen. III. Die Beklagte unterliegt und wird daher kosten-
und grundsätzlich auch entschädi- gungspflichtig. Mangels erheblicher Aufwendungen im
Berufungsverfahren ist dem Kläger jedoch keine Prozessentschädigung zuzusprechen. Es
wird beschlossen: 1. Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur,
Einzel- gericht o.V., vom 18. April 2016 am 16. September 2016 in den folgenden Punkten
in Rechtskraft erwachsen ist: 1. Die Ehe der Parteien wird geschieden. 2. (…) 3. Die Obhut
über die Kinder wird der Beklagten zugeteilt. Der Wohnsitz der Kinder befindet sich
entsprechend bei der Beklagten. 4. Die Vereinbarung der Parteien vom 15. April 2016 über
die Anteile der Betreuung und der Verteilung der Unterhaltskosten betreffend die Kin- der



C._____ und D._____ wird genehmigt. Sie lautet wie folgt: a) (…) b) Der Kläger
verpflichtet sich, der Beklagten an die Kosten des Un- terhalts und der Erziehung der
Kinder einen monatlichen Beitrag von je Fr. 1'200.– zzgl. allfällige vertragliche oder
gesetzliche Kin- derzulagen zu entrichten, zahlbar monatlich im Voraus ab Rechtskraft des
Scheidungsurteils bis zum Abschluss einer an- gemessenen Ausbildung, auch über die
Mündigkeit hinaus, so- lange die Kinder in deren Haushalt leben oder keine eigenen An-
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vereinbaren in Sinne von Art. 52fbis Abs. 2 AHVV, dass die Erziehungsgutschriften für die
gemeinsamen Kinder ab dem Kalenderjahr 2015 vollumfänglich der Beklagten angerech-
net werden sollen. d) Diese Unterhaltsbeiträge seien folgender Indexierung zu unter-
stellen: "Diese Unterhaltsbeiträge basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise
des Bundesamtes für Statistik zum Stande von Ende Februar 2016 (99.8 Punkte; Basis
Dezember 2015 = 100 Punkte). Sie werden jeweils mit Wirkung ab 1. Februar jeden Jahres
der seit Februar 2016 eingetretenen Indexveränderung nach folgender Formel angepasst,
erstmals per 1. Februar 2017: alter Unterhaltsbeitrag x neuer Index neuer UHB = alter
Index" e) An ausserordentliche Auslagen für die Kinder (z. B. Ausbildung, Zahn- und
Sehkorrekturen), denen beide Parteien ausdrücklich zugestimmt haben, beteiligt sich der
Kläger zur Hälfte nach Vor- lage der entsprechenden Rechnungen, soweit diese nicht von
Dritten, insbesondere Versicherungen, finanziert werden. 5. Die für die Kinder C._____
und D._____ mit Entscheiden der KESB Winterthur Andelfingen vom 6. Juni 2014
angeordnete und mit Urteilen des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 6. Februar 2015
bestätigte Besuchsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB wird weitergeführt. Die
Beiständin wird beauftragt, das gemäss Ziff. 4 a) dieses Urteils ge- nehmigte Besuchsrecht
zu überwachen, bei Konflikten zu vermitteln sowie unter Einbezug aller Beteiligten die
Modalitäten des genehmig- ten Besuchsrechts festzulegen und dieses jeweils der
veränderten Si- tuation anzupassen. Dabei hat sie insbesondere zu entscheiden, wann
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des Ferienbesuchsrechts erfüllt sind. 6. Die Vereinbarung der Parteien vom 15. April 2016
über die Nebenfol- gen der Scheidung wird genehmigt. Sie lautet wie folgt: a) aa) Der
Kläger verpflichtet sich, der Beklagten persönlich monat- liche Unterhaltsbeiträge im Sinne
von Art. 125 ZGB wie folgt zu bezahlen: − Fr. 2'200.– ab Rechtskraft des Scheidungsurteils
bis Februar 2019, − Fr. 1'600.– ab März 2019 bis Februar 2025, zahlbar monatlich im
Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. bb) Diese Unterhaltsbeiträge unterstehen
der gleichen Indexie- rung wie die Kinderunterhaltsbeiträge unter Ziff. II. 3. d). Für den
Fall, dass das Nettoeinkommen des Klägers sich nicht in einem der Indexveränderung
entsprechenden Um- fang erhöht hat, erfolgt die Anpassung lediglich im Verhältnis der
effektiven Lohnerhöhung. Der Kläger hätte in einem sol- chen Falle durch Vorlage der
entsprechenden Lohnauswei- se an die Beklagte den Beweis dafür zu erbringen, dass sich
sein Nettoeinkommen nicht entsprechend der Indexverände- rung erhöht hat. cc) Erzielt die
Beklagte bis Februar 2019 im Durchschnitt eines Kalenderjahres ein Fr. 3'000.– (exkl.
Kinderzulagen) über- steigendes monatliches Nettoeinkommen, so reduzieren sich die
Unterhaltsbeiträge des betreffenden Kalenderjahres an sie persönlich um die Hälfte des über
dem Einkommens- grenzwert hinaus erzielten Mehreinkommens.

- 31 - Erzielt die Beklagte ab März 2019 bis Februar 2025 im Durchschnitt eines
Kalenderjahres ein Fr. 3'400.– (exkl. Kin- derzulagen) übersteigendes monatliches
Nettoeinkommen, so reduzieren sich die Unterhaltsbeiträge des betreffenden



Kalenderjahres an sie persönlich um die Hälfte des über dem Einkommensgrenzwert hinaus
erzielten Mehreinkom- mens. Die Beklagte verpflichtet sich, dem Kläger jeweils bis Ende
Februar unaufgefordert einen Lohnausweis bzw. entspre- chende Belege über das im
Vorjahr erzielte Erwerbsein- kommen zukommen zu lassen. dd) Lebt die Beklagte während
mehr als 6 Monaten mit einer nicht blutsverwandten erwachsenen Person in Hausgemein-
schaft, so reduziert sich die Unterhaltspflicht um Fr. 1'200.– ab dem 7 Monat für so lange
als diese Hausgemeinschaft andauert. b) In güterrechtlicher Hinsicht vereinbaren die
Parteien, was folgt: aa) Vom Erlös aus dem Verkauf der gemeinsamen Liegenschaft
E._____ … in F._____, auf dem auf den Namen beider Par- teien lautenden Kontokorrent
CH… bei der G._____, … [Ad- resse] (Saldo nach Bezug von je Fr. 50'000.– akonto durch
die Parteien per 31.12.2015 Fr. 262'914.70) erhalten - A._____ Fr. 142'632.35; - B._____
Fr. 120'282.35. bb) Die Parteien beauftragen die G._____ durch Einreichung ei- nes
Exemplars dieser beidseits unterzeichneten Vereinba- rung mit der Saldierung des
vorgenannten Kontokorrents CH…. Ein nach Abzug der Ansprüche gemäss Ziff. 1 vorste-
hend allenfalls resultierender Negativsaldo (nach Zinsen und
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Restsaldo den Parteien je hälftig auszurichten. Die G._____ in … wird angewiesen, die
Auszahlungen an die Parteien wie folgt vorzunehmen: - an A._____ auf deren Konto Nr. …
bei der G._____, … [Adresse]; - an B._____ auf dessen Konto CH… bei der H._____, …
[Adresse]. cc) Die Parteien beantragen dem Gericht im Sinne von Art. 4 Abs. 3 BVV 3, die
I._____-Stiftung 3. Säule, … [Adresse] anzuweisen, vom gebundenen Vorsorgekonto Nr.
… von B._____ den Betrag von Fr. 2'687.– auf das Vorsorgekonto von A._____ bei der
G._____ Nr. … zu übertragen. dd) Im Übrigen behält jede Partei zu Eigentum, was sie
heute besitzt bzw. was auf ihren Namen lautet. Jede Partei trägt sodann allfällig auf sie
lautende Schulden allein. ee) Mit Vollzug dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien
güterrechtlich per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche aus- einandergesetzt und stellen
insoweit keine weiteren Ansprü- che mehr gegeneinander. c) Die Parteien verpflichten sich
zum Ausgleich der während der Ehe geäufneten Austrittsguthaben aus beruflicher
Vorsorge. Sie ersuchen das Gericht, nach Vorlage der Bestätigungen der beteiligten
Vorsorgeeinrichtungen über die Höhe der Guthaben und die Durchführbarkeit der Teilung
die Vorsorgeeinrichtung der- jenigen Partei, welche während der Ehe das höhere Guthaben
geäufnet hat, anzuweisen, die Hälfte der Differenz der Austritts-
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Vereinbarung liegen folgende finanzielle Verhältnisse der Parteien zugrunde: -
Erwerbseinkommen Kläger: Fr. 9'477.– (netto, exkl. Kinderzulagen, inkl.

E. 13
Monatslohn) - Bedarf Kläger: Fr. 4'100.– - Bedarf Beklagte und der Kinder: Fr. 6'850.–
(wovon Fr. 500.– zur Äufnung einer an- gemessenen Altersvorsorge der Beklag- ten
enthalten sind) e) Mit Vollzug dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien in
scheidungs-, güter- und vorsorgerechtlicher Hinsicht als per Saldo aller gegenseitigen
Ansprüche auseinandergesetzt. 7. Die I._____ Stiftung 3. Säule, … [Adresse], wird
angewiesen vom ge- bundenen Vorsorgekonto des Klägers (Konto-Nr. …) den Betrag von
Fr. 2'687.– zugunsten der Beklagten auf deren Vorsorgekonto (Konto- Nr. …) bei der
G._____ Genossenschaft, … [Adresse], zu überweisen. 8. Die J._____, … [Adresse], wird
angewiesen, vom Vorsorgekonto des Klägers (Vers.-Nr. …) Fr. 74'025.65 auf das
Vorsorgekonto der Beklagten (Vers.-Nr. …) bei der J._____, zu überweisen. 9. Die



Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'800.– festgesetzt. Allfällige weitere Auslagen bleiben
vorbehalten. 10. Die Kosten des Verfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
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